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Norm

MaklerG §12 Abs2

MaklerG §14

Rechtssatz

Als wichtiger Grund für die fristlose Au/ösung von befristeten Maklerverträgen wird nach den allgemeinen

Grundsätzen für Dauerschuldverhältnisse ein solcher angesehen, der die Fortsetzung des Maklervertrags unzumutbar

macht. Dies ist immer dann der Fall, wenn das Vertrauensverhältnis zum Vertragspartner so schwer gestört ist, dass

eine Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses nicht mehr zumutbar ist, zum Beispiel dann, wenn der Makler

unzulässigerweise als Doppelmakler tätig ist oder sich als untätig oder unverlässlich erweist, sodass die Interessen des

Auftraggebers bei einem Festhalten am Vertrag gefährdet wären, weiters bei grober Unverlässlichkeit und

anschließender Unhö/ichkeit des Maklers. Neben diesen in der Person des Maklers gelegenen Gründen kommen aber

auch Umstände in Betracht, die in der Person des Auftraggebers liegen oder durch einen anderweitigen Dritten

herbeigeführt wurden; die dadurch bewirkte nachträgliche Änderung der Verhältnisse muss ohne Verschulden des

Auftraggebers bewirkt worden sein und ihm die Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses unmöglich oder

unzumutbar erscheinen lassen.
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Auch; nur: Als wichtiger Grund für die fristlose Auflösung von befristeten Maklerverträgen wird nach den

allgemeinen Grundsätzen für Dauerschuldverhältnisse ein solcher angesehen, der die Fortsetzung des

Maklervertrags unzumutbar macht. Neben diesen in der Person des Maklers gelegenen Gründen kommen aber

auch Umstände in Betracht, die in der Person des Auftraggebers liegen oder durch einen anderweitigen Dritten

herbeigeführt wurden. (T1)
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